
An die Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufen EF, Q1 und Q1 

 

 

Aufenthaltsräume für Freistunden 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ab Mittwoch, 02.09.2020, stehen den Jahrgangsstufen folgende Räume für den Aufenthalt in regelmäßig 

auftretenden Freistunden zur Verfügung: 

 

   Jahrgangsstufe Q2  Raum 211 

   Jahrgangsstufe Q1  Raum 202 

Jahrgangsstufe EF  Raum 003 

 

Folgende Regeln sind zu beachten:  

1. Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangsstufe bleiben in den Ihnen zugewiesenen Räumen. Es findet keine 

Durchmischung mit einer anderen Jahrgangsstufe statt. Alle Schülerinnen und Schüler sind dazu angehalten 

im Sinne des Fremd- und Eigenschutzes auf eine strikte Einhaltung der Bestimmungen zu achten. 

2. Kurse, die laut Vertretungsplan EVA-Unterricht erhalten, nutzten vorrangig den im Vertretungsplan 

ausgewiesenen EVA-Raum. 

3. In den Aufenthaltsräumen sind die gängigen Distanzregeln einzuhalten. Der Verzehr von Lebensmitteln ist 

weiterhin ausschließlich im Freien gestattet. 

4. In den Aufenthaltsräumen gilt die Verpflichtung zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung (MNB), da es sich 

nicht um eine Unterrichtssituation handelt, sondern um eine Situation, die der freien Bewegung und dem 

Aufenthalt auf dem Schulgelände außerhalb von Unterricht gleichgestellt ist. 

5. Vor dem Verlassen des Raumes wischen die Schülerinnen und Schüler ihren Sitzplatz (Tisch, Stuhl) mit der 

bereitstehenden Spülmittellösung ab und stellen zum Zeichen der Wischreinigung den Stuhl hoch. 

6. Die Fenster sind dauerhaft in Kippstellung zu halten, um für eine ausreichende Lüftung des Raumes zu 

sorgen. Aus Gründen des Unfallschutzes ist es nicht möglich, die Fenster im 1. und 2. Obergeschoss ohne 

Beaufsichtigung vollständig zu öffnen. 

 

 

Steinfurt, 31.08.2020 

Die Schulleitung 


